
«Einer tnuss unterschreiben» 
Täteranalyse Der Chef der Abteilung Strafrecht über die Verwahrung - und mehr 

Michael Leupold, Chef der Abteilung Strafrecht «Im Strafvollzug herrscht gegenwärtig absolute Nulltoleranz .• 

Wer schaut Fälle von Tätern an, 
die als gemeingefährlich erschei
nen? Wer beurteilt die Modalitä
ten ihrer Strafe und eine eventu
ellen Verwahrung? Im Kanton 
Aargau tut das eine Fachkom
mission, als beratendes Organ. 
Einer muss am Ende aber 
entscheiden: Michael Leupold, 
Chef der Abteilung Strafrechf 
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Zwischen Urteil und Strafe, zwi
schen Sanktion und Vollzug 
gibts ein Scharnier: die Vollzugs

behörde. Dieses Scharnier wird immer 
wichtiger. Heikle Fragen müssen da er
örtert werden, etwa die Frage: Wie ge
meingefahrlich ist ein Verbrecher? Wie 
soll die Planung für dessen Strafvollzug 
aussehen, sein Urlaub (ob überhaupt 
Urlaub), Lockerungen im Strafvollzug, 
die Modalitäten seiner Entlassung usw. 
Und genau an dieser Stelle, in diesem 
Gremium, wird auch die Frage bespro
chen: Ist die Verwahrung eines Täters 
noch angezeigt? 

Der Fall Hauert als Wendepunkt 
Im Kanton Aargau entstand nach 

dem Fall Hauert in Zürich, einem Wen
depunkt im gesellschaftlichen Klima 
gegenüber Wiederholungstätem, eine 
FachkolTlJTlission zur Überprüfung der 

Gemeingefahrlichkeit von Tätern. Wie 
sie sich zusammensetzt, wie sie arbeitet 
- darüber sprachen wir mit dem Vorsit
zenden der Fachkommission, Michael 
Leupold, dem Chef Abteilung Straf
recht im Kantonalen Departement des 
Innern. 

«Wir wollen den Ttiter sehenn 
Fachkommissionen beraten die Voll

zugsbehörde und empfehlen, welche 
Vollzugsmassnahmen angew1!ndet wer
den sollen. Leupold sagt, die Kommis
sion trete rund sechsmal jährlich zu ei
ner Sitzung zusammen, in denen etwa 
ein Dutzend Fälle behandelt werden. 
Sie setzt sich zusammen aus - neben 
Leupold - dem Chef Straf- und Mass
nahmenvoUzug plus SteUvertreter, ei
nem Staatsanwalt, dem Direktor der 
Strafanstalt Lenzburg (und/oder Stell
vertreter) , dem Chef des forensischen 
Dienstes und einer Oberärztin der Psy
chiatrischen Klinik Königsfelden, so
wie einer Oberrichterin und einem Ver
treter der Opferhilfe. 

Im Aargau will die Kommission den 
Täter sehen, sagt Leupold. Die Frage 
werde kontrovers behandelt. Es gebe 
Fachleute, die dafür plädierten, auf kei
nen Fall Kontakt zu haben mit einem 
Täter, um sich nicht beeinflussen zu 
lassen. «Wir sind hier so professionell », 
sagt Leupold, «dass wir nicht umkip
pen .• Als gemeingefahrlich gilt jemand, 
der die physische oder psychische Inte
grität Dritter in schwerwiegender Art 
verletzt. «Eine Präzisierung ergibt dann 

der Einzelfalh, erläutert Leupold, «es 
handelt sich um einen Wertungsent
scheid. Trennscharfe Definitionen gibt 
es nicht » 

Die Beratung der Kommission sei 
«nicht fachlich im engeren Sinn», son
dern helfe, .den Winkel der Perspekti
ve zu erweitern». Es gehe nicht darum 
«Verantwortlichkeiten wegzuwedeln», 
es entscheide immer noch die Vollzugs
behörde: «Schliesslich muss einer ja 
untersch(eibe~rtl it seinem Namen» 
und sei darum letztlich verantwortlich. 
Dieser Mann ist Leupold selbst. Er 
macht keinen Hehl aus seiner kriti
schen Auffassung «gegen euphemisti
sche Verwedelung von Tatsachen». In 
anderen Worten: Leupold weiss um die 
Tragweite seiner Entscheidung und will 
sie auch wahrnehmen, womit er sich ei
nem gewissen, allgemein zu beobach
tendenTrend - auch in der Justiz - ,Ver
antwortlichkeiten zu verteilen und da
mit zu delegieren, selber nicht beugt: 
«Wenn etwas schief läuft, wird auch so
fort darauf geschaut, wer das entschie
den hat. . Bleibt anzufügen: Vollzugs
entscheide sind anfechtbar vor Gericht. 

Initiative ein (tnicht tauglicherVersuch •• 
Leupold sagt, er sei «selbstverständ

lich froh, mich auf eine Fachkommissi
on stützen zu können». Persönlich ist 
er gegen die Verwahrungs-Initiative, 
über die jetzt abgesürnmt wird. Sie stei
le für ihn «einen nicht tauglichen Ver
such dar, ein gutes Ziel zu erreichen». 
Selbst bei einer Annahme der Initiative, 
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glaubt Leupold, «dürfte sich im Grund
satz nichts ändern, Sie würde uns ein 
paar zünftige Knacknüsse bescheren.» 

Schwere Fälle vom Kaliber eines 
Wemer Ferrari habe die Kommission 
nicht mehr behandeln müssen in letzter 
Zeit, fährt Leupold fort: «Wenn man es 
jedem ansähe, dass er gemeingefahrlich 
ist, müssten wir uns über die Rechtsfol
ge nicht unterhalten.» Schwierig seien 
die unklaren Fälle. Es gelte: «Wenn ver
nünftige Zweifel in Bezug auf eine Ge
fahrlichkeit bestehen, hat die öffentli
che Sicherheit Vorrang.» 

Zeitgeist ist nicht zu unterschätzen 
Leupold öffnet hier die Thematik zu 

dem, was er die «Hauptschwierigkeib 
nennt: «Das Verhalten der Menschen 
ist nicht voraussehbar. )t Leupold zieht 
einen Vergleich mit dem Strassenver
kehr: «Es ist erstaunlich, wie Restrisi
ken im Alltag beurteilt werden. Zum 
Beispiel beim Strassenverkehr: 500 bis 
600 Tote jährlich. Wären das Raubmor
de auf den Strassen, würde der Ausnah
mezustand ausgerufen, niemand ge
traute sich mehr ausser Haus.» Im Ver
kehr nehme man solche Opferzahlen 
oft nur noch achselzuck~nd hin. «Im 
Strafvollzug jedoch herrscht gegenwär
tig absolute Nulltoleranz.» Was den 
Zeitgeist ausmache, dürfe man eben 
nicht unterschätzen, sagt Leupold und 
verweist noch einmal auf dessen unge
mein starken Wandel in den letzten 
zehn Jahren : «Notabene mit demsel
ben Gesetz!» 


